
Rückbau von asbesthaltigen  
Gebäuden mit dem Bagger
Voraussetzungen und Arbeitsmethoden



In gewissen Fällen ist es sinnvoll, für 
den Rückbau von asbesthaltigen 
Gebäuden Hydraulikbagger ein   zu
setzen. Dabei müssen besondere,  
risikoangepasste Arbeitsmethoden 
angewendet werden. In dieser Publi
kation finden Sie die Beschreibung 
solcher Arbeitsmethoden sowie die 
Bedingungen, unter denen Hydrau
likbagger eingesetzt werden dürfen. 
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1.1 Gefahr für Arbeitnehmende und 
Umgebung 

Bei Rückbauarbeiten an Gebäuden, die 
vor 1990 gebaut wurden, ist grundsätz-
lich mit asbesthaltigen Altlasten zu rech-
nen. Falls Asbestaltlasten vorkommen, 
müssen Schutzmassnahmen getroffen 
und die Arbeiten fachgerecht vorbereitet 
und ausgeführt werden. Sonst ist die 
Gesundheit der Arbeitnehmenden erheb-
lich gefährdet. Unter ungünstigen Bedin-
gungen ist auch die Umgebung der Bau-
stelle von einer möglichen  Asbest faser -  
freisetzung betroffen.

Die Grundlagen des Arbeitnehmerschut-
zes sind zusammengefasst in Richtlinie 
6503 «Asbest» der Eidgenössischen 
Koordinationskommission für Arbeitssi-
cherheit (EKAS). 

1.2 Bauabfall

Aus Gründen des Umweltschutzes wird 
heute postuliert, die Bauabfälle möglichst 
lückenlos in die Recyclingschlaufe rück-
zuführen. Asbesthaltige Materialien dür-
fen aber unter keinen Umständen in den 
Recyclingprozess eingeschleppt werden. 
Dies bedingt, dass bei Rückbauarbeiten 
die asbesthaltigen Materialien vorgängig 
vom restlichen Bauabfall getrennt wer-
den.  

1.3 Ziel dieser Publikation

EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» verlangt, 
dass asbesthaltige Materialien vor 
Beginn der Rückbauarbeiten entfernt 
werden. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass bei Rückbauarbeiten Situationen 
auftreten können, in denen dieses Vor-
gehen nicht optimal ist, weil der grosse 
Aufwand an Ressourcen und Kosten zu 
keiner klaren Verbesserung des Arbeit-
nehmerschutzes führt. 

In sochen Fällen kann es sinnvoll sein, 
anstelle von aufwendigen und stark  
staubemittierenden Sanierungsarbeiten 
besondere, risikoangepasste Ar-
beitsmethoden unter Einsatz eines 
Hydraulikbaggers anzuwenden. Die 
vorliegende Publikation beschreibt die-
se Arbeitsmethoden sowie die Bedingun-
gen, unter denen sie zum Einsatz kom-
men dürfen. 

Die Anwendung der besonderen Arbeits-
methoden ist vor allem angezeigt, wenn 
die Asbestexposition der Arbeitnehmen-
den dadurch insgesamt vermindert wird 
und auch eine unverhältnismässige 
Belastung der Umgebung ausgeschlos-
sen ist. Die in EKAS- Richt linie 6503 defi-
nierten Anforderungen an den Gesund-
heitsschutz werden also durch die 
neuen Lösungen nicht gesenkt. 

1 Gebäude mit Asbestaltlasten 
fachgerecht rückbauen

http://www.suva.ch/waswo/6503
http://www.suva.ch/waswo/6503
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1.4 Pflichten des Arbeitgebers

Für die Arbeitssicherheit verantwortlich 
ist in erster Linie der Arbeitgeber. Er hat 
vor Beginn der Rückbauarbeiten auf der 
Baustelle abzuklären (oder abklären zu 
lassen), ob asbesthaltige Materialien vor-
handen sind. Falls solche anhand der 
diagnostischen Befunde nachgewiesen 
werden, sind die asbesthaltigen Materia-
lien gemäss den einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen zu entfernen. 

In erster Priorität sind alle notwendigen 
technischen Massnahmen zu treffen, 
um die Asbestfaserfreisetzung so tief wie 
möglich zu halten. Gleichzeitig sind in 
jedem Fall geeignete Atemschutzgerä-
te einzusetzen, damit die Asbestexpositi-
on der Arbeitnehmenden sicher unter 
dem Grenzwert liegt. 

1.5 Rechtliche Grundlagen 

Die Grundlagen des Arbeitnehmerschut-
zes sind in EKAS-Richtlinie 6503 
«Asbest» zusammengefasst. Sie basiert 

1 Atemschutzmaske vom Typ FFP3 und Einweg-Overall

auf verschiedenen Regelwerken wie der 
Verordnung über die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), 
der Bauarbeitenverordnung (BauAV) und 
dem Abkommen Nr. 162 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO). Für 
Rückbauarbeiten sind insbesondere fol-
gende Artikel zu berücksichtigen:
 • BauAV Art. 3 und Art. 60
 • EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest»,  
Ziffer 5.1 und 5.2 

In Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Branchenverbänden hat die Suva zudem 
praxisbezogene Leitfäden erarbeitet, die 
in der Reihe «Asbest erkennen, beurtei-
len und richtig handeln» erschienen sind. 
Sie  zeigen in konzentrierter Form auf, 
wie sich EKAS-Richtlinie 6503 in den ein-
zelnen Branchen umsetzen lässt. Eine 
Übersicht finden Sie unter
www.suva.ch/asbest > Lebenswichtige 
Regeln Asbest. 

Massgebend für die Entsorgung ist die 
«Verordnung über die Vermeidung 
und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)» des Schweize-
rischen Bundesrates.

Weitere Gefahren

Bei Rückbauarbeiten treten neben 

Asbest weitere Gefahren auf: zum 

Beispiel die Gefahr, dass Mitarbeitende 

abstürzen, von herunterfallendem 

Material erschlagen oder verschüttet 

werden und dass weitere gesundheitsge-

fährdende Stoffe auftreten. Bevor 

Rückbauarbeiten in Angriff genommen 

werden, sind alle notwendigen Schutz-

massnassnahmen zu treffen. Dabei hilft 

Ihnen das «Rückbaukonzept» der Suva 

unter www.suva.ch/rueckbaukonzept. 

https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/(layout=7.01-15_1_71_128_6_125&uiarea=1&citem=503D1359C48D0C80E10080000A63035B4BE36DD036148016E10080000A630387&carea=503D1359C48D0C80E10080000A63035B&isSuvaExtendedSearch=yes)/.do;jsessionid=I07HgFCPkn6H_HF0O2FyJ8tYONjrPwFXdT4e_SAPXrYt7AdqkWTRIGDmqa8oGRNx;saplb_*=(J2EE507409720)507409750?rf=y
https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/(layout=7.01-15_1_71_128_6_125&uiarea=1&citem=503D1359C48D0C80E10080000A63035B4BE36DD036148016E10080000A630387&carea=503D1359C48D0C80E10080000A63035B&isSuvaExtendedSearch=yes)/.do;jsessionid=I07HgFCPkn6H_HF0O2FyJ8tYONjrPwFXdT4e_SAPXrYt7AdqkWTRIGDmqa8oGRNx;saplb_*=(J2EE507409720)507409750?rf=y
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051459/index.html
http://www.suva.ch/asbest
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900325/index.html
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2 Unter welchen Bedingungen  
dürfen Hydraulikbagger eingesetzt 
werden? 

In Artikel 5.2 von EKAS-Richtlinie 
«Asbest» ist festgehalten, dass «vor Be -
ginn von Abbruch- und Rückbauarbeiten 
asbesthaltige Materialien wie Spritz-
asbestisolierungen, Leichtbauplatten, 
Asbesttextilien oder Asbestzementplat-
ten sachgerecht zu entfernen sind». Für 
solche Arbeiten müssen grundsätzlich 
alle Massnahmen angewandt werden, 
die in der EKAS-Richtlinie bzw. den bran-
chenspezifischen Leitfäden der Reihe 
«Asbest erkennen, beurteilen und richtig 
handeln» beschreiben sind.

Aufgrund vertiefter Abklärungen ist es 
bei den in Kapitel 3 beschriebenen 
Arbeitsplatzsituationen erlaubt, besonde-
re Arbeitsmethoden unter Einsatz von 
Hydraulikbaggern anzuwenden. 

Dabei sind folgender Bedingungen 

einzuhalten:

 • Vor Beginn der Rückbauarbeiten ist der 

Suva ein Überwachungskonzept zur 

Genehmigung vorzulegen.

 • Voraussetzung einer Genehmigung 

durch die Suva ist, dass bereits eine 

schriftliche Bewilligung der kantonalen 

und/oder kommunalen Behörde 

vorliegt, die sich mit der geplanten 

Arbeitsmethode einverstanden erklärt.

 • Der Beginn der Rückbauarbeiten ist 

mindestens zwei Wochen im Voraus der 

Suva zu melden.

 • Je nach Grösse und Komplexität der 

Baustelle ist eine externe, unabhängige 

Fachbauleitung mit Weisungsbefugnis 

beizuziehen. Die Suva entscheidet 

fallweise, ob ein Beizug nötig ist. Die 

Entscheidungskriterien dazu werden 

den Baufirmen bekannt gegeben.
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Schutz der Umgebung 
Sind bei Rückbauarbeiten Dritte in der 
Umgebung durch eine erhöhte Faserfrei-
setzung gefährdet, müssen flankierende 
Schutzmassnahmen getroffen werden 
(z.B. Abdecken des Baustellenbereichs 
mit Folien, Einsatz von Absauganlagen). 

2 Abfallmulden für Asbest

Entsorgung
Die Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, 
dass eine saubere Trennung der Asbest-
materialien vom restlichen Bauabfall 
sichergestellt und somit deren Einschlep-
pen in den Recyclingprozess vermieden 
wird. Bauschutt mit asbesthaltigen Mate-
rialien muss einer geeigneten Deponie 
zugeführt werden. 

Bestehen seitens der kantonalen 
Umweltbehörden weitergehende Aufla-
gen, sind diese zu berücksichtigen.
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3 Besondere Arbeitsmethoden
Beispiele und Massnahmen

Im Folgenden werden für sechs typische Arbeitsplatzsituationen besondere, risikoan-
gepasste Arbeitsmethoden beschrieben. Sie dürfen nur angewandt werden, wenn die 
in Kapitel 2 genannten Bedingungen erfüllt sind.

3.1 Asbesthaltige Faserzement-
schindeln

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger 

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson-
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall 
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-

nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu 
gehören insbesondere die Gefährdungs-
ermittlung, die Instruktion der Mitarbei-
tenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen 
Massnahmen, Zutrittsregelung für Drit-
te, Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

3 Asbesthaltige Faserzenemtschindeln
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Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelme (anschliessend abwa-
schen)

 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte den Demontagebereich betreten 
können (absperren und kennzeichnen).

 • Um Kontaminationen zu vermeiden, 
sind Öffnungen an den Fassaden zu 
verschliessen.

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit Schwenklöffel
 • Trenn- und Schutzflies
 • verschliessbare Transportmulde
 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Absperrmaterial (Absperrlatten/
Absperrbänder)

 • Warnschilder (Asbest)

Arbeitsausführung
Entfernen der Schindeln
 • Um das Gebäude ein 4 m breites 
Trenn-/Schutzflies auslegen.

 • Fassade vorgängig mit Wasser absprit-
zen.

 • Fassade während der Arbeiten perma-
nent bewässern.

 • Schindeln mit umgekehrter Bagger-
schaufel von unten nach oben von  
der Fassade kratzen und direkt in ver-
schliessbarer Mulde deponieren 
(Arbeitsvorgang permanent bewäs-
sern).

 • Schindeln, die mit der Baggerschaufel 
nicht erreicht werden können, sind 
gemäss Suva-Factsheet 33031 «Entfer-
nen von asbesthaltigen Faserzement-
platten im Freien» zu demontieren.

 • Nach Beendigung der Baggerarbeiten 
herumliegende Schindelreste samt 
Schutzflies in der Transportmulde 
deponieren.

 • Wenn alle asbesthaltigen Schindeln von 
der Fassade entfernt sind, ist die Fas-
sade vollständig von oben nach unten 
mit Wasser zu reinigen (abspritzen).

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Die asbesthaltigen Faserzementschin-
deln sind gemäss Abfallverordnung 
(VVEA, SR 814.600) und den kantona-
len Vorschriften zu entsorgen.
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3.2 Asbesthaltige Wellplatten

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson-
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall 
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-
nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu 
gehören insbesondere die Gefährdungs-
ermittlung, die Instruktion der Mitarbei-
tenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen 
Massnahmen, Zutrittsregelung für Drit-
te, Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelme (anschliessend abwa-
schen)

 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte Zugang in den Demontagebe-
reich haben (absperren und kennzeich-
nen).

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit Greifer
 • Trenn- und Schutzflies
 • verschliessbare Transportmulde für 
Transport und Lagerung

 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Absperrmaterial (Absperrlatten/
Absperrbänder)

 • Warnschilder (Asbest)

4 Asbesthaltige Wellplatten
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Arbeitsausführung
Entfernen der Wellplatten
 • Ganzflächig im und um das Gebäude 
ein ca. 4 m breites Trenn-/Schutzflies 
auslegen.

 • Wellplatten vorgängig mit Wasser 
abspritzen.

 • Wellplatten während der Arbeiten per-
manent bewässern.

 • Platten von unten mit dem Greifer 
durch die Befestigung drücken (abhe-
ben) und anschliessend mit Greifer fas-
sen und direkt in verschliessbarer Mul-
de deponieren (Arbeitsvorgang 
permanent bewässern).

 • Nach Beendigung der Arbeiten Platten-
reste samt Schutzflies in der Transport-
mulde deponieren.

 • Wenn alle asbesthaltigen Platten ent-
fernt sind, ist die Tragkonstruktion voll-
ständig von oben nach unten mit Was-
ser zu reinigen (abspritzen).

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Die asbesthaltigen Faserzementplatten 
sind gemäss Abfallverordnung (VVEA, 
SR 814.600) und den kantonalen Vor-
schriften zu entsorgen.
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3.3 Asbesthaltige Faserzement-
platten auf Dächern (Dachschiefer)

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson - 
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall  
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-
nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu ge 
hören insbesondere die Gefährdungser-
mittlung, die Instruktion der Mitarbeiten-
den (Tragen von PSA usw.), das Einhalten 
der sachgerechten technischen Mass-
nahmen, Zutrittsregelung für Dritte, 
Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelme (anschliessend abwa-
schen)

 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte Zugang in den Demontagebe-
reich haben (absperren und kennzeich-
nen).

 • Um Kontaminationen zu vermeiden, 
sind Öffnungen an den Fassaden zu 
verschliessen.

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit Schwenklöffel
 • Trenn- und Schutzflies
 • verschliessbare Transportmulde
 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Absperrmaterial (Absperrlatten/
Absperrbänder)

 • Warnschilder (Asbest)

5 Asbesthaltige Faserzementplatten
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Arbeitsausführung
Entfernen der Faserzementplatten
 • Um das Gebäude ein ca. 4 m breites 
Trenn-/Schutzflies auslegen.

 • Dachrinnen demontieren.
 • Dach vorgängig mit Wasser abspritzen.
 • Dach während der Arbeiten permanent 
bewässern.

 • Dachschiefer mit Baggerschaufel von 
oben nach unten vom Dach, direkt in 
eine verschliess- und verschiebbare 
Mulde kratzen (Arbeitsvorgang perma-
nent bewässern).

 • Nach Beendigung der Baggerarbeiten 
Dachschieferreste samt Schutzflies in 
der Transportmulde deponieren.

 • Wenn der asbesthaltige Dachschiefer 
vom Dach entfernt ist, das Dach voll-
ständig von oben nach unten mit Was-
ser reinigen (abspritzen).

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Der asbesthaltige Dachschiefer ist 
gemäss Abfallverordnung (VVEA,  
SR 814.600) und den kantonalen Vor-
schriften zu entsorgen.
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3.4 Asbesthaltige Faserzement-
leitungen im und am Gebäude

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson-
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall  
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-
nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu 
gehören insbesondere die Gefährdungs-
ermittlung, die Instruktion der Mitarbei-
tenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen 
Massnahmen, Zutrittsregelung für Drit-
te, Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelme (anschliessend abwa-
schen)

 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte Zugang in den Demontagebe-
reich haben.

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit Greifer
 • verschliessbare Transportmulde
 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Schutzflies

6 Asbesthaltige Faserzementleitungen
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Arbeitsausführung
Entfernen der Faserzementrohre
 • Faserzementrohre vorgängig mit Was-
ser abspritzen.

 • Faserzementrohre während der Arbei-
ten permanent bewässern.

 • Faserzementrohre mit dem Greifer 
packen und direkt in einer abschliess-
baren Deckelmulde deponieren.

 • Nach Abschluss der Arbeiten Rohr-
stückreste mit Schutzflies in der Trans-
portmulde deponieren.

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Die asbesthaltigen Faserzementrohre 
sind gemäss Abfallverordnung (VVEA, 
SR 814.600) und den kantonalen Vor-
schriften zu entsorgen.
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3.5 Keramikplatten mit asbesthalti-
gem Plattenkleber

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson-
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall  
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-
nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu 
gehören insbesondere die Gefährdungs-
ermittlung, die Instruktion der Mitarbei-
tenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen 
Massnahmen, Zutrittsregelung für Drit-
te, Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelme (anschliessend abwa-
schen)

 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte Zugang in den Demontagebe-
reich haben (absperren und kennzeich-
nen).

 • Öffnungen von angrenzenden Gebäu-
den verschliessen.

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit Betonbeisser
 • verschliessbare Transportmulde
 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Absperrmaterial (Absperrlatten/
Absperrbänder)

 • Warnschilder (Asbest)

7 Keramikplatten mit asbesthaltigem Plattenkleber
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Arbeitsausführung
Abbruch/Rückbau des Bauteils 
(Beton oder Mauerwerk inkl. Platten 
und Kleber)
 • Bauteil vorgängig, während des Rück-
bauvorgangs sowie des Auflads perma-
nent mit Wasser abspritzen.

 • Das Bauteil mit dem dafür üblichen 
Abbaugerät (Betonbeisser) abbrechen.

 • Maschineller Auflad des gesamten 
Abbruchmaterials in verschliessbare 
Mulde oder auf abdeckbare Kipper- 
Lastwagen.

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Das gesamte kontaminierte Abbruch-
material ist gemäss Abfallverordnung 
(VVEA, SR 814.600) und den kantona-
len Vorschriften zu entsorgen.



18

3.6 Ein- und zweischichtige asbesthal-
tige Boden- und Wandbeläge  
(Floor-Flex) ohne asbesthaltigen Kleber

Mechanischer Rückbau mit einem 
Hydraulikbagger

Allgemeines
Bei Rückbauarbeiten nach einer beson-
deren Arbeitsmethode sind in jedem Fall  
die Massnahmen gemäss EKAS-Richtli-
nie 6503 «Asbest» einzuhalten. Dazu 
gehören insbesondere die Gefährdungs-
ermittlung, die Instruktion der Mitarbei-
tenden (Tragen von PSA usw.), das Ein-
halten der sachgerechten technischen 
Massnahmen, Zutrittsregelung für Drit-
te, Reinigung des Arbeitsbereichs nach 
Abschluss der Arbeiten.

Arbeitsvorbereitung
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 • Staubschutzmasken vom Typ FFP 3 
(anschliessend entsorgen)

 • Einwegschutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 
(anschliessend entsorgen)

 • Schutzhelm (anschliessend abwaschen)
 • Sicherheitsschuhe (anschliessend 
abwaschen)

Demontagebereich sichern
 • Sicherstellen, dass keine ungeschütz-
ten Mitarbeitenden (ohne PSA) oder 
Dritte Zugang in den Demontagebe-
reich haben (absperren und kennzeich-
nen).

 • Aufenthalt im Schwenkbereich des 
Hydraulikbaggers ist verboten.

Arbeitsmittel
 • Hydraulikbagger mit schwenkbarem 
Löffel

 • verschliessbare Transportmulde
 • genügend langer Wasserschlauch  
mit fliessend Wasser: mind. 2 bar  
und 1000 l/Min.

 • Absperrmaterial (Absperrlatten/
Absperrbänder)

 • Warnschilder (Asbest)

8 Asbesthaltiger Bodenbelag

 •  
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Arbeitsausführung
Entfernen des Boden-/Wandbelags
 • Beläge vorgängig mit Wasser absprit-
zen und während der Arbeiten perma-
nent bewässern.

 • Beläge mit umgekehrter Baggerschau-
fel von oben nach unten von den  
Wänden bzw. am Boden rückwärts 
vom Bauteil kratzen und direkt in ver-
schliessbarer Mulde deponieren 
(Arbeitsvorgang permanent bewässern).

 • Beläge, die mit der Baggerschaufel 
nicht erreicht oder nicht vollständig ent-
fernt werden können, sind mit einem 
Handschaber nachträglich zu entfer-
nen.

 • Maschineller Auflad der Beläge in ver-
schliessbare Mulden.

 • Nach Beendigung der Demontagear-
beiten sind die Oberflächen mit Wasser 
zu reinigen (abspritzen).

Pausen
 • In der Nähe des Arbeitsbereichs nicht 
essen, nicht rauchen usw.

Hygiene
 • Beim Ausziehen des Einwegschutzan-
zugs ist darauf zu achten, dass die 
Arbeitskleider nicht verschmutzt wer-
den.

 • Wasch- oder Duschgelegenheit nutzen.

Abschluss der Arbeiten
Reinigung
 • Nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle verwendeten Arbeitsmittel sowie 
die wiederverwendeten PSA gründlich 
gereinigt werden (nass).

Entsorgung
 • Die asbesthaltigen Bodenbeläge sind 
gemäss Abfallverordnung (VVEA, SR 
814.600) und den kantonalen Vorschrif-
ten zu entsorgen.

 •  
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